Anmeldebogen 
Verkaufs- und Informationsstände

7.Stadtteilfest Herzogenried
23.07.2011  von 11.00 – 23.00 Uhr

Schulhof der IGMH, Herzogenriedstrasse 50

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten das 7.Stadtteilfest Herzogenried so gut wie möglich vorbereiten. Um dies zu erreichen, senden Sie diesen Anmeldebogenbogen bitte vollständig ausgefüllt zurück an:
Quartiermanagement Herzogenried, 68169 Mannheim, Am Brunnengarten 8

Tel: 300 98 09
FAX 30 69 116

E-Mail: qum-herzogenried@diakonie-mannheim.de

Rückfragen an : Michael Lapp, Quartiermanager
Absender/in teilnehmende Institution / Verantwortliche(r) Ansprechpartner/in:

	Name:
	

	Straße:
	

	PLZ - Ort:
	

	Ansprechpartner/in:
	

	Telefon/Fax:
	

	E-Mail:
	


Mit welchen Geräten bereiten Sie die Speisen / Getränke zu?

(Bitte Geräte, Anzahl, Leistung und Spannung angeben!)

	
	Anzahl
	Kw/h

	Kühlschrank
	
	

	Gefrierschrank
	
	

	Spülmaschine
	
	

	Waffeleisen
	
	

	Kaffeemaschine
	
	

	Mixer
	
	

	Elektrogrill
	
	

	Beleuchtung
	
	

	Sonstiges
	
	


Stromanschluß erwünscht: 







ja / nein

Wasseranschluß erwünscht: 







ja / nein

Größe des Standes bitte in Meter (m) angeben:

Breite: ___________ Tiefe: ___________

An unserem Stand werden folgende Produkte angeboten:

	Standpauschale:
	Gemeinnützig 25,
	 

	
	Gewerblich  60,-
	 

	Infostand
	0,-
	 

	Non-Food
	25,-
	 

	Kaffee + Kuchen
	30,-
	 

	Crepés/Waffeln/Eis
	30,-
	 

	Getränke (Alkoholfrei.)
	40,-
	 

	Bier
	75,-
	 

	Sekt
	30,-
	 

	Cocktails
	30,-
	

	Wein/Weinschorle
	30,-
	 

	Salat
	20,-
	 

	Pommes
	30,-
	 

	Bratwurst
	40,-
	 

	Steak
	50,-
	 

	Hähnchen
	40,-
	 

	Fisch
	40,-
	 

	Pizza
	50,-
	 

	Döner
	50,-
	 

	Hamburger
	40,-
	 

	Flammkuchen
	40,-
	 

	Asiatisch
	40,-
	 

	Gulasch/Suppe
	40,-
	 

	
	 
	 

	Gesamtsumme:
	
	 


Aufgrund der erforderlichen Planungssicherheit für unser Fest erhält jeweils die zuerst eingegangene Bewerbung für eine Getränke- oder Speisenkategorie unsere Zusage.

Teilnahmebedingungen 7. Stadtteilfest Herzogenried

Um das Stadtteilfest für alle Beteiligten gleich gerecht zu gestalten, werden hier die Rahmenbedingungen genannt. 

Diese werden mit der Unterschrift auf dem Anmeldebogen anerkannt.

Die Anmeldungen zum Stadtteilfest sollen baldmöglichst abgegeben werden, damit wir ein stimmiges Gesamtkonzept entwickeln können. Spätere Anmeldungen sind zwar möglich, können aber unter Umständen nicht oder nur bedingt berücksichtigt werden.

1. Der Verkauf von Dosen ist verboten.
      Einweggeschirr, -besteck und –becher sollen vermieden werden. Falls dennoch Ausgabe     
      erfolgt, dann nur gegen Pfand ab 1.-€.

2. Kein Verkauf von alkoholischen Getränken an Kinder / Jugendliche.

3. Es dürfen nur die bei der Anmeldung angegebenen Speisen, Getränke und Waren verkauft werden.

4. Jeder Teilnehmer ist für seinen Stand eigenverantwortlich (z.B. Auf-/Abbau, Betrieb, Beleuchtung, Kabel, Mülleimer usw.).

      Aufbau: 
Freitag,     22.07.2011 ab 16:00 Uhr bis spätestens 22:00 (Nachtwache vorhanden)


Samstag,  23.07.2011 von 09:00 bis spätestens 10:30.

      Abbau: 
Samstag,  23.07.2011 frühestens ab 23:00 Uhr (Ende 23:00).

5. Es dürfen nur die bei der Anmeldung angegebenen Geräte betrieben werden.

Bei Nichtbeachtung werden die nicht angegebenen Geräte ausgeschaltet / entfernt.

6. Stände mit offenem Feuer sind verpflichtet einen 6 kg Trockenfeuerlöscher am Stand zu halten.

7. Alle Stände sind besenrein zu verlassen. Zur Einhaltung dieser Regel wird eine Kaution in Höhe von 20.- € bei der Anmeldung des Standes kassiert. Ist der jeweilige Stand beim Verlassen in einem sauberem Zustand, werden die 20.- € zurückerstattet.
8. Auf Becher/Glas/Geschirr/Flaschen sind bei Ausgabe mindestens 1.-€ Pfand zu entrichten, welche bei Rückgabe rückerstattet werden. Beides liegt jeweils in der Verantwortung des Standbetreibers.

9. Standgebühren:


Die Höhe der Standgebühr wird durch Addieren der angebotenen Produkte erreicht. 
Zuzüglich 25,- € für gemeinnützige Anbieter, bzw. 60,- € für gewerbliche Anbieter.

10. Jeder Standbetreiber ist für die Gesundheitszeugnisse der Standbesetzung verantwortlich.

11. Jeder Teilnehmer haftet selbst für die bautechnische und organisatorische Sicherheit seines Standes innerhalb seines Wirkungskreises. Der Teilnehmer haftet für alle Schäden, die durch ihn, seine Mitarbeiter und/oder Beauftragten, auch durch den Auf- oder Abbau seines Standes und/oder durch den Betrieb seines Standes, sowie eventuell durch Befahren und/oder Rangieren entstehen, bzw. verursacht werden. Dies gilt unabhängig einer Schuldzuweisung.

Anmeldeschluss:30.06.2011

Diese Teilnahmebedingungen sind Bestandteil des Anmeldebogens.


Hiermit erkenne ich / erkennen wir die mir / uns ausgehändigten Bedingungen zur Teilnahme am Stadtteilfest an.

Unterschrift:






Datum:

Stand: 01.03.2011
